
Belehrung gemäß §§ 28 - 30 Abs. 1 Abiturprüfungsordnung 

Auszug aus der Abiturprüfungsordnung vom 21. Juli 2010 in der Fassung vom 19.03.2018 

§ 28 Rücktritt, Versäumnis 

(1) Ein Rücktritt nach Beginn des ersten Prüfungsteils ist nicht zulässig. 

(2) Ist der Prüfling durch Krankheit oder sonstige vom ihm nicht zu vertretende Umstände an der Ablegung der 

Prüfung oder eines Prüfungsteils verhindert, so ist dies in geeigneter Weise unverzüglich nachzuweisen. Bei 

Erkrankung ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen; das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission kann die Vorlage 

eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen. Es entscheidet, ob eine von dem Prüfling nicht zu vertretende 

Verhinderung gegeben ist. Liegt eine solche Verhinderung vor, bestimmt das vorsitzende Mitglied einen neuen 

Prüfungstermin. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen werden angerechnet. 

(3) Versäumt ein Prüfling durch von ihm zu vertretende Umstände einen Prüfungsteil oder verweigert er diese 

Leistung, gilt die Prüfung insgesamt als nicht bestanden. 

§ 29 Täuschungshandlungen, ordnungswidriges Verhalten 

(1) Wer unerlaubt Hilfsmittel benutzt oder sonst zu täuschen versucht oder Beihilfe dazu leistet oder zu leisten 

versucht, kann sofort von der die Aufsicht führenden Lehrkraft oder von dem vorsitzenden Mitglied des 

Fachprüfungsausschusses verwarnt oder von der Prüfungskommission gemäß Absatz 3 zur Wiederholung der 

Prüfungsleistung verpflichtet werden. In schweren Fällen kann von der Prüfungskommission für die Prüfungsleistung 

die Note „ungenügend" festgesetzt oder der Ausschluss von der weiteren Teilnahme an der Prüfung angeordnet 

werden. In der Regel ist ein schwerer Fall anzunehmen, wenn die Täuschungshandlung bereits längere Zeit 

ausgeführt wurde, wenn sie nach intensiver Vorbereitung begonnen oder durchgeführt wurde oder wenn der dadurch 

erzielte Vorteil geeignet war, die Bewertung maßgeblich zu beeinflussen. 

(2) Wer während der Prüfung erheblich gegen die Ordnung verstößt, kann sofort von der die Aufsicht führenden 

Lehrkraft oder von dem vorsitzenden Mitglied des Fachprüfungsausschusses verwarnt werden oder in schweren 

Fällen durch die Prüfungskommission gemäß Absatz 3 von der Teilnahme an der weiteren Prüfung ausgeschlossen 

werden. Ein schwerer Fall liegt vor, wenn ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so schwerwiegend behindert, 

dass es nicht möglich ist, seine Prüfung oder die anderer Prüflinge ordnungsgemäß durchzuführen.  

(3) Die Entscheidung über die Wiederholung der Prüfungsleistung, eine Bewertung der Prüfungsleistung mit der Note 

„ungenügend" oder den Ausschluss von der weiteren Teilnahme an der Prüfung trifft die Prüfungskommission nach 

Anhören des Prüflings und der die Aufsicht führenden Lehrkraft. Bis zu der Entscheidung setzt der Prüfling die 

Prüfung fort, es sei denn, dass zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung ein vorläufiger Ausschluss durch die 

die Aufsicht führende Lehrkraft oder das vorsitzende Mitglied des Fachprüfungsausschusses unerlässlich ist. 

(4) Bei einem Ausschluss von der weiteren Teilnahme an der Prüfung gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

(5) Über den Beschluss der Prüfungskommission nach Absatz 3 ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Entscheidung 

ist dem Prüfling schriftlich mitzuteilen und muss, sofern auf Wiederholung der Prüfungsleistung oder den Ausschluss 

von der weiteren Teilnahme an der Prüfung entschieden worden ist, eine Begründung enthalten 

§ 30 Änderung von Prüfungsentscheidungen 

(1) Entscheidungen über Prüfungsleistungen und über das Prüfungsergebnis können geändert werden, wenn 

nachträglich Täuschungen bekannt werden. Einzelne Noten können herabgesetzt, die Prüfung kann auch für nicht 

bestanden erklärt werden. Die Entscheidung trifft die Schulbehörde nach Anhören der oder des Betroffenen. Die 

Mitglieder der Prüfungskommission und, soweit erforderlich, des Fachprüfungsausschusses sollen vor der 

Entscheidung gehört werden. Eine Änderung ist ausgeschlossen, wenn seit dem Tage der Ausfertigung des 

Abiturzeugnisses drei Jahre vergangen sind. 

Ich bestätige hiermit, dass ich die auf die Bestimmungen über Täuschungshandlungen (§§ 29 und 

30 Abs.1) hingewiesen wurde. Mir ist bekannt, dass nicht abgegebene Mobiltelefone, Smart 

Watches o.ä.  zu den in § 29 Abs. 1 erwähnten unerlaubten Hilfsmitteln gehören. 
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